
TfP-Vertrag 
Ohne Vermarktungsrechte der Bilder


Dieser Vertrag dient der Sicherheit beider Parteien (Model und Fotograf) und klärt die Rechte & 
Pflichten.


Dieser Vertrag wird geschlossen zwischen folgenden Personen: 


Marcus Frank

Kaiserstraße 5


66482 Zweibrücken

Tel.: 0176-24712871


E-Mail: photographie@marcus-frank.eu

Model-Kartei: Marcus-Frank.eu

Instagram: @marcus_frank.eu


nachfolgend als Fotograf bezeichnet


und


Name:           __________________________________________________________________________ 


geboren am: __________________________________________________________________________ 


Straße:          __________________________________________________________________________ 


PLZ, Ort:       __________________________________________________________________________ 


Handy:          __________________________________________________________________________ 


Mail:              __________________________________________________________________________ 


Facebook:    __________________________________________________________________________


Instagram:    __________________________________________________________________________


Andere SM:  __________________________________________________________________________


nachfolgend als Model bezeichnet


1. Vertragsgegenstand 
Das Model stellt sich dem Fotografen am _________________ (Datum) für ________________ (Zeit) 


in ______________________________________________________ (Ort) für Aufnahmen zu Verfügung.


Zwischen den Parteien wird vereinbart, dass am vorgenannten Fototermin folgende Aufnahmen 
hergestellt werden:


 ☐ Portrait/Lifestyle ☐ Fashion ☐ Bademode ☐ Unterwäsche/Dessous ☐ Teilakt ☐ Akt  


 ☐ _____________________________________ _____________________________________

(Hinweis: verdeckter Akt wird mit Teilakt, Fetisch-Kleidung mit Fashion gekennzeichnet)


(zutreffendes bitte ankreuzen)
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Es gilt als oberster Grundsatz, dass das Model immer selbst über die persönliche Realisierung 
einer Fotoidee hinsichtlich ihres eigenen Schutzes von Gesundheit, Ethik und Sachwerten 

entscheidet.


Das Model steht dem Fotografen für die in Art und Umfang abgesprochenen Fotos freiwillig zur 
Verfügung. Beide Parteien können Körperhaltung und Aufnahmeort vorschlagen bzw. ablehnen. 


Für Kleidungsaufnahmen werden die entsprechenden Kleidungsstücke (wenn nicht anders 
besprochen) vom Model zum Shooting mitgebracht. Für die gepflegte Erscheinung zum Shooting 

ist das Model verpflichtet. 


Das Model ist berechtigt eine Person ihres Vertrauens mitzubringen. Diese Person wird den Ablauf 
des Shootings nicht beeinflussen oder stören, wofür das Model einzustehen hat. 


2. Haftung 
Ebenfalls vereinbaren die Vertragspartner einen Haftungsausschuss. Alle 

Versicherungsangelegenheiten klärt jede Partei vorher in Eigenregie. Ansprüche jeglicher Art 
gegeneinander sind ausgeschlossen. Ausgenommen sind davon Schäden durch Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit.


3. Honorare 
Abgesehen von den nachfolgend eingeräumten Verwertungsrechten (siehe Nr. 4, Nr. 5 und Nr.6) 

erhalten weder Fotograf noch Model eine Vergütung. Es handelt sich um ein TfP (Time for picture) 
Shooting. Die Vertragspartner erklären, mit den eingeräumten Verwertungsrechten für die jeweilige 

Tätigkeit vollumfänglich abgegolten zu sein. Es werden keine weiteren Forderungen gegen den 
Vertragspartner oder Dritte geltend gemacht. Die Vermarktung der entstanden Bildnisse durch den 

Fotografen, das Model / Visa oder von diesen beauftragten Dritten ist ausgeschlossen. 


4. Bildauswahl, Verwertungsrecht, Bildauswahl & Bildbearbeitung 
Das Model erhält Zugang zu einer kennwortgeschützten Online-Galerie mit den vom Fotograf 

freigegebenen Fotos und sucht sich die Favoriten aus. Der Fotograf bearbeitet diese Auswahl und 
stellt dem Model die fertigen Bilddaten (___________ Stück) in für das Web optimierte Auflösung 

(1200px Breite bzw. Höhe) zur Verfügung. 

Das Model ist berechtigt diese Fotos ausschließlich für nicht kommerzielle (Eigenwerbung und für 

private) Zwecke zu benutzen. Bilder in nativer Auflösung für großformatige Ausdrucke können 
nach Absprache zur Verfügung gestellt werden, sind jedoch nicht Teil dieses Vertrags. 

Der Fotograf hat das Recht ebenfalls Fotos auszuwählen, die zu bearbeiten und unter 

Berücksichtigung der Punkte 5 und 6 zu veröffentlichen. Diese Auswahl muss nicht mit der 
Auswahl des Models übereinstimmen. 


Es ist nicht gestattet Kopien oder Screenshots der Galeriebilder zu erstellen und diese zu 
bearbeiten/verändern oder zu veröffentlichen (siehe Punkt 5 und 6). 


Die Negative bzw., Rohdaten/Bilddateien aller hergestellten Fotos sind alleiniges Eigentum des 
Fotografen, ein Herausgabeanspruch des Models besteht nicht. Ausschließlicher Urheber an allen 

Fotos ist der Fotograf. 

Der Fotograf bearbeitet die entstandenen Fotografien nach Absprache mit dem Model (siehe 

Punkt 1) im Sinne des Themas des Fotoshootings.

Der Fotograf ist berechtigt, an den hergestellten Fotos Retuschen bei der Entwicklung bzw. an der 

digitalen Bilddatei mittels entsprechender Bildbearbeitungssoftware vorzunehmen. Auch dürfen 
vom Fotografen die Fotos für Fotomontagen verwendet werden.
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Das äußerliche Erscheinungsbild des Models bleibt dabei unverändert, es sei denn es muss aus 
ästhetischen Gründen verändert werden. Das Model ist sich zum Zeitpunkt des Vertrages ihres 
Erscheinungsbildes bewusst, es besteht keine Vereinbarung dies vom Fotografen verändern zu 

lassen.


5.  Generelle Regelung der Veröffentlichungsrechte 
Das Model stimmt unwiderruflich zu, dass alle gemäß Ziffer 1 hergestellten Fotos vom Fotograf 
zeitlich und örtlich unbeschränkt und für nicht kommerzielle Nutzung verwendet werden dürfen. 

Insbesondere sind dem Fotografen folgende Nutzungsarten gestattet:

Eigenwerbung in Imagemappen


Ausstellung auf der eigenen Internetseite

Ausstellung auf Internetseiten von Foto-Communities und Fotoclubs


honorarfreier Abdruck in Fotozeitschriften

Fotowettbewerbe


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


Andere Nutzungsarten oder eine kommerzielle Nutzung sind ohne Einwilligung des Models nicht 
gestattet. Ausgeschlossen ist grundsätzlich die Nutzung zu pornografischen Zwecken und zu 

Zwecken, die eine Herabwürdigung oder eine Diffamierung des Models beinhalten oder beinhalten 
können.


Die Nutzungsrechte verlieren auch nach Änderung der Arbeitssituation, Beziehung oder 
Lebenssituation nicht ihre Gültigkeit. Die Aufforderung zur Löschung von Bilddaten aus einem der 

oben genannten Gründen ist für beide Vertragsparteien ausgeschlossen. 

Beide Parteien erklären sich verpflichtet, bei Veröffentlichung die (Künstler-)Namen der 

Vertragspartei im Sinne der gegenseitigen Werbung zu nennen. Dies gilt auch im Falle einer 
Werbung durch oder für eine Agentur. 


Die zu veröffentlichen Bilddaten dürfen nicht vom Model bearbeitet, verfremdet oder durch Apps 
oder Programme verändert werden, auch nicht durch Dritte. Jede Veränderung bedarf der 

schriftlichen Einwilligung des Fotografen.


Das Recht zur nicht kommerziellen Nutzung und Veröffentlichung darf der Fotograf auf Dritte 
übertragen, insbesondere z.B. einer beim Shooting mitwirkenden Visagistin oder den 

mitwirkenden Stylisten. Dies beinhaltet auch die im Rahmen der AGBs von sozialen Netzen wie 
Facebook notwendige Rechteabtretung an diese Dienste (siehe dazu z.B. https://

www.facebook.com/terms).


6. Veröffentlichung auf Social Networking Plattformen 
Es gibt keine Einschränkung bei der Veröffentlichung unter Beachtung der Regelungen unter 
Punkt 5. Tagging: Der Fotograf muss namentlich erkennbar verlinkt werden. Das Model darf 

Ihrerseits Tagging verlangen, dies wird unter Punkt 8 geregelt. Die Übertragung des 
Veröffentlichungsrechts an Dritte bedarf die vorherige Rücksprache mit dem Fotografen und 
dessen Zustimmung. Die im Rahmen der AGBs von sozialen Netzen wie z.B. Facebook oder 

Instagram notwendige Rechteabtretung an diese Dienste ist dem Model gestattet. Eine 
Verfremdung der zu veröffentlichen Bilddaten mit Filtern oder Elementen aus dem Angebot einer 
Social Networking Platform ist nicht gestattet. Das Anpassen der Bilddimensionen, Kacheln o.Ä., 

sollte dies für einen Social Networking Plattform nötig werden, ist gestattet.
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7. Weitere Vereinbarungen 
Im Übrigen wurde Folgendes vereinbart: __________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


8. Sonstiges 
Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Für den Fall, dass das Model keinen Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz des Fotografen.


Vereinbarung zu Tagging oder Ausschluss der Verpflichtung der Namensnennung des Models aus 
Punkt 6.:


Das Model möchte 

☐ mit vollem Namen getagt werden


☐ mit Pseudonym ______________________________________________________ genannt werden. 
☐ namentlich generell nicht genannt werden.


Mit seiner Unterschrift bestätigt das Model den Erhalt eines unterschriebenen Vertragsexemplars.

Das Model versichert zum Zeitpunkt der Aufnahmen und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 

dieser Vereinbarung im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte zu sein, nicht unter dem 
Einfluss von Alkohol oder anderer bewusstseinsverändernden Drogen zu stehen und nicht unter 

Zwang – gleich welcher Art zu handeln.

Durch diesen Vertrag entsteht kein Arbeitsverhältnis. Des Weiteren versichert das Model, dass alle 
Fragen zum Shooting, wie Umfang, Art, Form und Dauer sowie zu diesem Vertrag im Vorfeld und 

zur vollsten Zufriedenheit des Models geklärt wurden.
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9. Datenschutz 
Das Model bestätigt eine separate Datenschutzerklärung für Fotoshootings erhalten, verstanden 

und unterschrieben zu haben.


10. Salvatorische Klausel 
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam oder 
undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Vertragsabschluss 
unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen und die 

Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen hiervon unberührt. Model und Fotograf verpflichten sich, 
anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende 

wirksame Regelung zu treffen. 


Auch im Fall der Unterschriftsleistung auf einem elektronischen Gerät mit Touchscreen betrachten 
Model und Fotograf diesen Vertrag als rechtsgültig. Sollte sich aufgrund dieser Art der 

Unterschriftsleistung der Vertrag als unwirksam herausstellen, verpflichten sich Model und 
Fotograf, einen Vertrag mit gleichem Wortlaut in herkömmlicher Weise mittels Unterschrift auf 

Papier zu schließen.


Ort, Datum: _____________________________________    


	 	 	 	 	 	 	 


 __________________________________________               ____________________________________

 Eigenhändige Unterschrift des Fotografen                        Eigenhändige Unterschrift des Models 

Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren die Unterzeichner die Bedingungen des Vertrages.
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